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RS Vwgh 1989/4/18 89/04/0015
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1989

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §39 Abs1;

GewO 1973 §39 Abs5;

GewO 1973 §40 Abs4;

GewO 1973 §9 Abs1;

Rechtssatz

Bei der Bestellung eines gewerberechtlichen Geschäftsführers handelt es sich um ein Akzessorium des Gewerberechts.

Mit dem Erlöschen des Gewerberechts erlischt auch die Bestellung eines gewerberechtlichen Geschäftsführers.
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